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Antwort des Mundesrates auf das Suöventwnsgesuch
der „Schweizerische» Tauöstmnmen-Zeitung".

(Siehe Seite 11V—116.)

Hochgeehrter Herr!

In Antwort auf Ihre Eingabe um Gewährung eines jährlichen
Bundesbeitrages an die Kosten der Herausgabe der von Ihnen
redigierten „Schweizerischen Taubstummen-Zeitung" teilen wir Ihnen
erhaltenem Auftrage gemäß mit, daß der Bundesrat den edlen Zweck

Ihrer Unternehmung anerkennt, jedoch mit Rücksicht auf die

gegenwärtige Finanzlage des Bundes auf Ihr Gesuch zu seinem Bedauern
nicht eintreten kann.

Mit Hochschätzung!

Im Namen des schweiz. Bundesrates,
Der I. Vize-Kanzler:

Schatzmann.

Anmerkung des Redaktors. Das ist fatal! (verhängnisvoll,
verderblich.) Ich werde mm andere Mittel und Wege suchen müssen,

um den Bestand unseres Blattes zu sichern, und ich bitte alle Leser,
der „Taubstummen-Zeitung" doppelt treu zu bleiben und neue

Leser dafür zu werben. Daß dieses Blatt manchen Segen stiftet,
davon habe ich gerade jetzt wieder einen Beweis erhalten, indem mir
ein Fräulein im Kanton Zürich von ihrem rasch verstorbenen,
taubstummen Bruder schrieb, daß unsere Zeitung ihm noch in seinen letzten

Tagen große Freude und Abwechslung gewährte. — Darum helfet
mit, daß sie weiter bestehen kann!

Im Atuge durch Deutschland. (Fortsetzung.)

Bvn Eugen Su ter meister.

Mittwoch, den 2. September. Morgens traten wir mit
20 Personen eine Rundfahrt durch die Stadt an, mit einem

vierspännigen, offenen Gesellschaftswagen unter vielen Regenschauern und

eng aneinander gepreßt. Die Fahrt führte vorbei: am Naturhistorischen
Museum, am Zentralbahnhof, der im Jahre 1906 eingeweiht wurde
und über 2 Mill. Mark gekostet hat, weiter über die Lombardsbrücke,
links und rechts die entzückende Allster, ein Fluß, der hier zwei Seen
bildet: Anßenalster und Binnenalster oder Alsterbassin. Das sind


	Antwort des Bundesrates auf das Subventionsgesuch der "Schweizerischen Taubstummen-Zeitung"

